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Einleitung 

Über die Zulässigkeit einer Notwehr gegen einen erpresserischen Angriff,  der 
entweder darin besteht, dass die Anzeige strafbaren  Verhaltens des Angegriffenen 
oder die Publikation sonstiger ihn kompromittierender Sachverhalte angedroht 
wird, ist in den vergangenen Jahren lebhaft diskutiert und veröffentlicht  worden. 
Entdecker der Problematik war vor nahezu fünfzig  Jahren ein Rechtsanwalt namens 
Haug , der sich in einem umfangreicheren  Aufsatz1 Gedanken über die möglichen 
Abwehrmaßnahmen eines solcherart Bedrängten machte. Im Zusammenhang von 
Verteidigungshandlungen, die den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen, warf er 
die interessante Frage nach einer Notwehrrechtfertigung  dieser Opferreaktionen 
auf. Bereits in jenen frühen Ausführungen kristallisierten sich die Punkte heraus, die 
eine Notwehrrechtfertigung  auch heute noch problematisch erscheinen lassen: 
Kann die Drohung mit einem möglicherweise für sich betrachtet rechtlich erlaubten 
Verhalten (Strafanzeige/Publikation bloßstellender Tatsachen) ein Angriff  bzw. ein 
rechtswidriger Angriff  sein? Erfüllt  eine Ankündigung, mit welcher eine Person ei-
ner anderen einen gewissen zeitlichen Raum für eine bestimmte Reaktion (Geldzah-
lung) einräumt, die Voraussetzungen eines gegenwärtigen Angriffs?  Kommt hin-
sichtlich aller denkbaren Gegenmaßnahmen des auf die Art und Weise unter Druck 
Gesetzten als mildestes Mittel zur Abwehr der Beeinträchtigung des Vermögens 
nicht eine einfache Nichtzahlung in Betracht? Oder darf  sich ein Opfer,  weil sich 
mit einer bloßen Verweigerung des erwünschten Verhaltens, die Einwirkung auf sei-
ne Willensfreiheit  nicht abwenden lässt, seinen Widersacher sogar töten, wenn eine 
Ausschaltung des Erpressers und seines Angriffs  auf andere Weise nicht möglich 
ist? Wie wirkt es sich aus, dass ein erpresster Straftäter  mit seinen Verteidigungs-
handlungen zugleich verhindern will, dass ein legitimes Strafverfahren  gegen ihn 
eingeleitet wird? Kann man ihn auf polizeiliche Hilfe verweisen, trotzdem diese 
wohl regelmäßig mit einer strafrechtsrelevanten  Selbstbelastung verbunden ist? 

Obwohl die Problemfelder  einer Notwehrrechtfertigung  in den umrissenen Be-
reichen seit langem bekannt sind, ist es bis heute zu keiner einheitlichen Lösung der 
Notwehrfrage  gekommen. Es existieren vielmehr zahlreiche Vorschläge zur Hand-
habung eines solchen Sachverhalts, die Auswege in jede denkbare Richtung bereit-
halten. Rechtsanwalt Haug2 befürwortete  im Prinzip eine grundsätzlich uneinge-
schränkte Notwehrbefugnis,  wollte allerdings bei einer Tötung des Erpressers die 
Grenze setzen. Diese Lösung hat erst in jüngster Zeit durch einen Aufsatz von Eggert 3 

1 In: MDR 1964, 548 ff. 
2 In: MDR 1964, 548, 554. 
3 In: NStZ 2001, 225 ff. 

2 Kroß 
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aus dem Jahre 2001 Zuspruch erfahren  mit der Maßgabe, dass man mit der Fassung 
des § 32 StGB selbst schwere Körperverletzungen und auch die Tötung des Drohen-
den dem Angegriffenen  nicht verbieten könne4. 

Dem entgegenstehend wird - aufbauend auf einer direkten Erwiderung auf die 
Ausführungen von Haug  durch die Strafrechtler  Arzt 5 und Baumann6 - die Auffas-
sung vertreten, eine Notwehrrechtfertigung  des sich wehrenden Opfers scheide aus. 
Zur Begründung der These versucht man verschiedene Begrifflichkeiten  des § 32 
StGB fruchtbar  zu machen: Es fehle in diesen Fällen an einem Angriff 7 bzw. dieser 
sei mit Ausspruch der Drohung nicht mehr gegenwärtig8. Darüber hinaus wird unter 
dem Aspekt der Erforderlichkeit  angeführt,  dem Betroffenen sei ein Gang zur Poli-
zei zumutbar, die mit der Einbeziehung staatlicher Unterstützung einhergehenden 
Unannehmlichkeiten seien hinzunehmen9. 

Schließlich gibt es ein differenzierendes  Notwehrkonzept10, welches unter dem 
Gesichtspunkt der Gebotenheit für bestimmte Arten der Selbsthilfe eine Rechtferti-
gung nach § 32 StGB befürwortet  und für andere nicht. Von Amelung u stammt die 
ursprüngliche und zugleich ausführlichste Begründung dieses Lösungsvorschlages, 
der in der Literatur vielfach Zustimmung gefunden hat. Allerdings gelang eine ein-
deutige Zuordnung der als geboten und damit als zulässig anzusehenden Abwehrre-
aktionen und der Ausscheidung der nicht mehr als erlaubt anzusehenden Handlun-
gen nicht12. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein erneuter Versuch unternommen werden, die 
Problematik einer Notwehr gegen den erpresserischen Angriff  mit der Drohung ei-
ner Strafanzeige oder der Preisgabe kompromittierenden Verhaltens einer prakti-
schen Lösung zuzuführen. Dass ein Bedürfnis für die Bearbeitung der aufgeworfe-
nen Thematik besteht, kann nicht geleugnet werden. Zwar gab es in der deutschen 
Rechtsprechung bislang noch keinen Fall, in welchem sich ein Gericht mit dieser 
Problematik beschäftigen musste, der von Novoselec  in einem Aufsatz aus dem Jah-
re 1997 geschilderte Sachverhalt13 zeigt jedoch, dass es derartige Fälle auch in der 
Gerichtspraxis geben kann. Novoselec  stellt seinen Thesen zur Notwehr gegen Er-

4 In: NStZ 2001,225,227,231. 
5 In: MDR 1965, 344f.; bestätigt in: Intimsphäre, S.92; Arzt/Weber , Strafrecht  BT, § 18 

Rn.20; JZ 2001, 1052f., insbes. Fn.7. 
6 In: MDR 1965, 346f. 
7 So: Müllen  NStZ 1993, 366, 368. 
8 Außer den in Fn.5 und 6 Genannten: Jakobs , Strafrecht  AT, 12. Abschn. Fn.49; Lenckner , 

Schönke/Schröder, StGB, 24. Aufl., §32 Rn. 16; Maurach/Zipf, ; Strafrecht  AT 1, §26 Rn.26; 
Tenckhoff , JR 1981, 255f.; s.a. KG, JR 1981, 254. 

9 Novoselec , NStZ 1997, 218, 221; Tröndle!  Fischer,  StGB, §32 Rn. 10. 
10 Amelung, GA 1982,381 ff.;  ders.,  NStZ 1998,70; Herzog , NK-StGB, § 32 Rn. 32; Lenck-

ner!  Perron,  Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 18; Roxin , Strafrecht  AT I, § 15 Rn. 89; Stern-
berg-Lieben,  JA 1996, 299, 303. 

11 In: GA 1982, 381 ff. 
12 Wagner , Notwehrbegründung, S.75 Fn.49. 
13 In: NStZ 1997, 218. 
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Pressungen einen Sachverhalt voran, der Gegenstand einer Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofes der Republik Kroatien war: 

Der Angeklagte A, ein kroatischer Staatsbürger, überfiel am 1.4.1993 gemeinsam mit seiner 
Ehefrau und seinem Bruder einen Werttransporter auf dem Gelände der Autobahndirektion 
Südbayern in München. Während der Tat eröffneten  sie das Feuer. Dadurch erlitten zwei 
Angestellte des Bewachungsunternehmens schwerwiegende Schuss Verletzungen. Die Täter 
erzwangen mit vorgehaltenen Waffen 136550,00 DM. 

Der Angeklagte beschrieb den Überfall in einem Tagebuch. Dieses lag nach seiner Rück-
kehr nach Kroatien in dem Haus der Eltern. Dort fand es eine Tante des Angeklagten beim 
Aufräumen und übergab es ihrem Ehemann, dem Onkel X. 

Der schrieb einen anonymen Brief an A, welcher die Aufforderung  enthielt, A solle am 
30.8.1993 um 9.00 Uhr zur Jugendbrücke in Zagreb kommen und dort einer Person in einem 
Pkw ohne Nummernschild 60000,00 DM übergeben. Sollte A dieser Forderung nicht nach-
kommen, würde das Tagebuch der deutschen Polizei übergeben und das neugebaute Haus 
des A in die Luft gesprengt. 

A, der vermutete, dass der Brief von seinem Onkel geschrieben worden war, wollte sich da-
von überzeugen und den Abgesandten entführen, um die Rückgabe des Tagebuches zu er-
zwingen. 

Er überredete einige Bekannte, ihm zu helfen und traf sich mit diesen zur verabredeten Zeit 
auf der Jugendbrücke. Hier wartete auf sie der von X gesandte Y. Statt diesem das Geld zu 
übergeben, bedrohten der Angeklagte und seine Freunde ihn mit Pistolen, drückten ihn in ei-
nen Pkw hinein und brachten ihn in die Wohnung eines Bekannten. 

Dort erzählte der Y, dass tatsächlich der X ihn geschickt hat. Daraufhin rief A den X an und 
verlangte von diesem das Tagebuch; ansonsten werde er den Y umbringen. 

X willigte scheinbar ein und verabredete ein Treffen  mit dem A. Zugleich informierte  er 
aber die Polizei. Als der Angeklagte zur verabredeten Zeit mit seinen Bekannten zu dem 
Termin erschien, wurden sie von der Polizei verhaftet. Bei dieser Gelegenheit kam die Po-
lizei in den Besitz des Tagebuchs. 

Dieser (leicht vereinfacht wiedergegebene) Fall warf die Frage nach der Strafbar-
keit des A auf. Nachdem zunächst die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Mün-
chen I ein Strafverfahren  gegen ihn eingeleitet hatte, wurde die Sache an den Mi l i -
tärstaatsanwalt in Zagreb verwiesen, da einer der Mitangeklagten eine Militärperson 
war. In der aufgrund der von A gegen die erstinstanzliche Verurteilung eingelegten 
Berufung stattfindenden Verhandlung lehnte der Oberste Gerichtshof der Republik 
Kroatien eine Notwehrrechtfertigung  des A ab. 

Ob und wie sich dieses Ergebnis dogmatisch haltbar begründen lässt, ist die zen-
trale Aufgabenstellung der Arbeit. Dabei soll allerdings nicht allein die Frage der 
Notwehrrechtfertigung  eines sich gegen den Erpressungsversuch zur Wehr setzen-
den Straftäters  beantwortet werden, sondern parallel dazu auch die der Zulässigkeit 
von Verteidigungsmaßnahmen in den ähnlichen Konstellationen des mit der ange-
kündigten Offenbarung  sonstigen kompromittierenden Verhaltens Erpressten. 
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